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Mit Hochfürstlich- Heßischen gnädigstem Privilegs.
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Jahr.

Montag den 14*“ May.

Verordnung.
Von Gottes Gnaden Wir Wilhelm der Neunte, Landgraf zu Hessen, Fürst zu

Hersfeld, Graf zu Catzenelnbogen, Dietz, Aiegenhain, Nidda, Schaumvurg
und Hanau, rc. re. &lt;

trügen hierdurch zu wissen: Nachdem in der Verordnung vom Uten März 1774 vorgefchrie.
A den ist, daß kein Unterthan über Jahr und Tag, und rclpeÄive über die im Aunftbriefe
bestimmte Zeit, ohne des Landraths oder Coimmslarü loci Erlaubniß sich ausser Landes aufhal
ten, oder widrigenfalls bey erfolgter Citation und weiterm Zurückbleiben sei« Vermögen con-
fiscirt werden soll, hiernächst auch durch die unterm ayten August 1777, rten Februar. 178t,
eten December 1782 und l7te« Februar, a. p. ergangene Ausschreiben die Wanderschaft der

Gesellen in auswärtige Lande verbeten, und reheÄive auf Unsere Städte Cassel, Marburg,
Rinteln, Schmalkalden und Hanau eingeschränkt worden, Wir aber auf den von den Stände»
beym leztern Landtage unterthänigst geschehenen Antrag hierunter eine Abänderung zu treffe»
gnädigst gutgefunden haben; So verordne». Wir hierdurch,

§. r. daß zwar ein jeder Unterthan, in so fern er nicht im hiesigen Militair-Dienst ste
het, mit Erlaubniß des Landraths, oder Commissarii loci, wegen seiner Profession, oder auS an
dern Ursachen, ausser Landes zu gehen die Freyherr haben, vor zurückgelegtem rüsten Jahr aber
wieder zunickkehren, oder nach Ablauf desselben feines Vermögens verlustig seyn, und solches

 den nächsten Anverwandten, auch selbst in dem Falle zufallen soll, wenn diese wegen der »och
lebenden Eltern nur ein jus succcdeudi haben, jedoch mit der Einschränkung, baß einem emi,
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